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Satzung edacentrum e. V. 

§ 1 Name und Sitz 

(1)  Der Verein führt den Namen edacentrum.  

(2)  Er ist im Vereinsregister eingetragen und führt den Zusatz e.V. 

(3) Der Verein hat seinen Sitz in Hannover. 

§ 2 Geschäftsjahr 

Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.  

§ 3 Zweck des Vereins 

(1)  Zweck des Vereins sind die Bündelung, der Ausbau und die Drehscheibe 
für neue Kompetenzen zur Schaffung innovativer Netzwerke im Bereich 
Electronic Design Automation (EDA) für die Mikroelektronik sowie die 
repräsentative Darstellung von Forschungsergebnissen, ihres Nutzens 
und ihrer wissenschaftlichen Tragfähigkeit mit einer breiten Wirksamkeit 
in der Öffentlichkeit. 

Weitere Zwecke des Vereins sind die Beratung von Forschungseinrich-
tungen hinsichtlich des Einsatzes neuer Entwurfsmethoden, die Anre-
gung und Bündelung von Forschungs- und Entwicklungsarbeiten für an  
Forschungseinrichtungen im Zusammenhang mit öffentlich geförderten 
Vorhaben entstehende EDA-Werkzeuge, die internationale Kooperation 
und die aktive Mitwirkung an Standardisierungen sowie die Unterstüt-
zung des BMBF mit EDA-Fachkompetenz.  

(2) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirt-
schaftliche Zwecke.  

(3) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwen-
det werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des 
Vereins. 

(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd 
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen, begünstigt wer-
den. 

§ 4 Mitgliedschaft 

(1) Mitglieder des Vereins können auf dem Gebiet der Mikroelektronik tätige 
natürliche und juristische Personen werden, welche die in § 3 dieser Sat-
zung genannten Ziele zu unterstützen gedenken. Der Aufnahmeantrag 
ist schriftlich an den Vorstand zu richten. Juristische Personen werden 
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durch ihren gesetzlichen Vertreter1 oder durch einen Bevollmächtigten, 
nachfolgend insgesamt als Vertreter bezeichnet, vertreten. Juristische 
Personen können beschließen, dass sie eine natürliche Person gegen-
über dem Verein vertritt, auch wenn diese Person im Übrigen nicht oder 
nicht allein für die juristische Person vertretungsberechtigt ist. Die Be-
nennung bedarf der Zustimmung durch den Vorstand. 

(2) Mit dem Antrag erkennt der Bewerber für den Fall seiner Aufnahme die 
Satzung an.  

(3) Der Verein hat Stammmitglieder und Chipdesign Germany-Mitglieder. 
Mitglieder, die vor dem 06.06.2024 Mitglieder des Vereins waren, und 
solche, die als Stammmitglieder aufgenommen werden, sind Stammmit-
glieder. Alle anderen Mitglieder sind Chipdesign Germany-Mitglieder. 

(4) Über die Aufnahme eines Stammmitglieds entscheidet der Aufsichtsrat, 
über die Aufnahme eines Chipdesign Germany-Mitglieds der Vorstand. 
Die Entscheidung ergeht jeweils durch Beschluss und ist dem Antrag-
steller mitzuteilen; sie bedarf keiner Begründung.  

(5) Die Ablehnung durch den Aufsichtsrat oder den Vorstand ist nicht an-
fechtbar. 

(6) Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht. 

(7) Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Aufnahmebeschluss. 

§ 5  Rechte und Pflichten der Mitglieder 

(1)  Alle Mitglieder sind verpflichtet, die Ziele und Interessen des Vereins zu 
unterstützen sowie die Beschlüsse und Anordnungen der Vereinsorgane 
zu befolgen. 

(2) Alle Mitglieder sind berechtigt, alle Einrichtungen des Vereins zu benut-
zen.  

(3) Die Stammmitglieder haben in der Mitgliederversammlung gleiches 
Stimmrecht, wobei jedes der in § 13 Abs. 1 bezeichneten Unternehmen 
das Vetorecht erhält. Eine Übertragung des Stimmrechts ist nur nach 
Maßgabe des § 16 Abs. 5 zulässig. Chipdesign Germany-Mitglieder ha-
ben kein Stimmrecht. 

(4) Der Aufsichtsrat kann auf Antrag des oder der betreffenden „Chipdesign 
Germany“-Mitglieder beschließen, dass dieses oder diese zukünftig 
Stammmitglieder werden. Der Beschluss bedarf einer einfachen 

 
1 In dieser Satzung wird eine generisch-maskuline Bezeichnung verwendet. Damit sind 

  Menschen jeglichen Geschlechts gemeint. 
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Mehrheit und ist nicht anfechtbar. Der Beschluss ist dem betroffenen 
Mitglied oder den betroffenen Mitgliedern schriftlich bekanntzugeben. 
und wird drei Monate nach seiner Bekanntgabe wirksam. 

§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft 

(1)  Die Mitgliedschaft endet durch Tod, bei juristischen Personen Löschung 
in dem jeweiligen Register, Austrittserklärung, Ausschluss oder Strei-
chung der Mitgliedschaft. 

(2)  Die Mitglieder sind zum Austritt aus dem Verein berechtigt. Der Austritt 
ist gegenüber dem Vorstand schriftlich zu erklären. Der Austritt ist unter 
Einhaltung der Kündigungsfrist von einem Monat zu jedem Quartalsende 
zulässig. Zur Einhaltung der Frist ist rechtzeitiger Zugang der Austrittser-
klärung an ein Mitglied des Vorstands erforderlich. 

(3)  Der Ausschluss aus dem Verein ist nur bei wichtigem Grund zulässig. 
Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn das Mitglied über 
einen Zeitraum von 18 Monaten sich nicht aktiv für die Vereinsziele ein-
gesetzt hat. Über den Ausschluss entscheidet der Aufsichtsrat einstim-
mig. Der Aufsichtsrat hat seinen Antrag dem auszuschließenden Mit-
glied mindestens 2 Wochen vor der Beschlussfassung schriftlich mitzu-
teilen. Eine schriftlich eingehende Stellungnahme des Mitglieds ist in der 
über den Ausschluss entscheidenden Versammlung zu verlesen. Der 
Ausschluss des Mitglieds wird mit der Beschlussfassung wirksam. Der 
Ausschluss soll dem Mitglied, wenn es bei der Beschlussfassung nicht 
anwesend war, durch den Vorstand unverzüglich schriftlich bekannt ge-
macht werden. 

(4)  Die Streichung der Mitgliedschaft kann erfolgen, wenn das Mitglied mit 
einem Mitgliedsbeitrag in Rückstand ist und den rückständigen Betrag 
auch nach schriftlicher Mahnung nicht innerhalb von 2 Monaten von der 
Absendung der Mahnung an voll entrichtet. Die Mahnung muss mit ein-
geschriebenem Brief an die letzte dem Verein bekannte Anschrift des 
Mitglieds gerichtet sein. In der Mahnung muss auf die bevorstehende 
Streichung der Mitgliedschaft hingewiesen werden. Die Mahnung ist 
auch wirksam, wenn die Sendung als unzustellbar zurückkommt. Die 
Streichung erfolgt durch Aufsichtsrats-Beschluss, der dem betroffenen 
Mitglied nicht bekannt gemacht wird. 

§ 7 Mitgliedsbeiträge 

(1) Der Aufsichtsrat beschließ eine Beitragsordnung für Stammmitglieder 
und „Chipdesign Germany“-Mitglieder. 

(2) Der Mitgliedsbeitrag ist zu einem vom Aufsichtsrat festzulegenden Zeit-
punkt zu zahlen und für das Eintrittsjahr voll zu entrichten. 

(3) Eine Aufnahmegebühr wird nicht erhoben. 
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§ 8 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind 

a) der Vorstand, 

b) die Mitgliederversammlung, 

c) der Fachbeirat, 

d) der Aufsichtsrat.  

§ 9 Vorstand 

(1) Der Vorstand des Vereins i.S.v. § 26 BGB besteht aus dem Vorstands-
vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden und dem Schatzmeis-
ter.  

(2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch je zwei Mitglieder 
des Vorstands vertreten.  

(3) Die Vertretungsmacht des Vorstands ist mit Wirkung gegen Dritte in der 
Weise beschränkt, dass zum Erwerb oder Verkauf, zur Belastung und zu 
allen sonstigen Verfügungen über Grundstücke oder grundstücksgleiche 
Rechte sowie zur Aufnahme eines Kredits von mehr als EUR 2.500 (in 
Worten: zweitausendfünfhundert) die Zustimmung des Aufsichtsrats er-
forderlich ist. 

(4) Verschiedene Vorstandsämter können nicht in einer Person vereinigt 
werden  

§ 10 Zuständigkeit des Vorstands 

(1) Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit 
sie nicht durch die Satzung einem anderen Organ des Vereins übertragen 
sind. Ihm obliegt die Leitung des Vereins und die Führung der laufenden 
Vereinsgeschäfte. Er hat insbesondere folgende Aufgaben:  

(a) Vorbereitung des Haushaltsplans, Kassen- und Buchführung, Erstel-
lung des Jahresberichts 

(b) Führung des Büros mit den Aufgaben: Organisation, Workshops, Öf-
fentlichkeitsarbeit 

(c) Wahrnehmung von Koordinationsaufgaben  

(d) Erfüllung öffentlich-rechtlicher Pflichten 

(e) Entscheidung über die Aufnahme und den Ausschluss von Chipde-
sign Germany-Mitgliedern. 
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(2) In allen Angelegenheiten von besonderer Bedeutung soll der Vorstand 
eine Beschlussfassung des Aufsichtsrats herbeiführen. 

§ 11 Wahl und Amtsdauer des Vorstands 

(1) Die drei Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat für die Dauer von 
zwei Jahren, gerechnet von der Wahl an, in geheimer Wahl gewählt. Wie-
derwahl ist möglich. Die Amtsdauer beträgt 2 Jahre. Die Vorstandsmit-
glieder bleiben so lange im Amt, bis eine Neuwahl erfolgt. 

(2) Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen. Zu Vorstandsmitgliedern 
können auch Personen, die nicht Vereinsmitglieder sind, gewählt werden.  

(3) Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf seiner Amtsdauer aus, wählt 
der Aufsichtsrat ein Ersatzmitglied für den Rest der Amtszeit des ausge-
schiedenen Mitglieds. 

§ 12 Sitzungen und Beschlüsse des Vorstands 

(1) Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom Vorsitzenden, bei dessen 
Verhinderung vom Stellvertretenden Vorsitzenden, einberufen werden; 
die Tagesordnung braucht nicht angekündigt zu werden. Eine Einberu-
fungsfrist von einer Woche soll eingehalten werden.  

(2) Es wird durch Handzeichen abgestimmt. Auf Antrag von mindestens zwei 
der Anwesenden ist schriftlich und geheim abzustimmen. 

(3) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei seiner Mitglieder 
anwesend sind. Bei der Beschlussfassung des Vorstands entscheidet die 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; bei Stimmengleichheit gilt 
der Antrag als abgelehnt. 

(4) Die Sitzung ist nach Möglichkeit in Präsenz durchzuführen. Der Vorsit-
zende kann jedoch nach seinem Ermessen beschließen und in der Einla-
dung mitteilen, dass 

(a) die Teilnehmer an der Sitzung ohne Anwesenheit an einem Ver-
sammlungsort teilnehmen und im Wege der elektronischen Kommu-
nikation abstimmen können (hybride Versammlung) oder 

(b) die Sitzung ohne Anwesenheit an einem Versammlungsort im Wege 
der elektronischen Kommunikation durchgeführt wird (virtuelle Ver-
sammlung). Im Übrigen gelten die gleichen Anforderungen an die 
Einladung und für die Beschlussfähigkeit und die gleichen Zustim-
mungsquoren zur Fassung von Beschlüssen wie bei Sitzungen in 
Präsenz nach den Bestimmungen dieser Satzung.  

(5) Der Vorstand kann im schriftlichen Verfahren beschließen, wenn alle Vor-
standsmitglieder einer Beschlussfassung in dieser Form vorab schriftlich 
zustimmen. 
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(6) Über die in der Sitzung gefassten Beschlüsse ist eine Niederschrift auf-
zunehmen. Die Niederschrift ist vom Vorstandsvorsitzenden und dem 
Protokollführer zu unterschreiben. Jedes Vorstandsmitglied ist berech-
tigt, die Niederschrift einzusehen. 

(7) Zum Beschluss über die Aufnahme von Chipdesign Germany-Mitgliedern 
kann der Vorstand einen Ausschuss bilden. Der Ausschuss besteht aus 2 
Mitgliedern des Vorstands und einem vom Vorstand zu bestimmenden 
Dritten. § 12 Abs. 1 bis Abs. 6 der Satzung gelten für Beschlüsse des 
Ausschusses entsprechend. 

§ 13 Aufsichtsrat 

(1) Ständige Mitglieder des Aufsichtsrats sind je ein Vertreter von der In-
fineon Technologies AG, der Microchip Automotive GmbH & Co. KG und 
der Robert Bosch GmbH, solange die jeweilige Gesellschaft Mitglied des 
Vereins ist. Ein Vertreter des Bundesministeriums für Bildung und For-
schung (BMBF) kann auf dessen Wunsch ständiges Mitglied des Auf-
sichtsrats werden. 

(2) Über die Aufnahme weiterer Aufsichtsratsmitglieder entscheidet der 
Aufsichtsrat durch einstimmigen Beschluss.  

(3) Zu Mitgliedern des Aufsichtsrats können nur Personen gewählt werden, 
wenn sie selbst oder - sofern sie die Aufsichtsratstätigkeit als Vertreter 
einer juristischen Person ausüben - die von ihnen vertretene juristische 
Person Vereinsmitglieder sind.  

(4) Das Amt eines Mitglieds des Aufsichtsrats endet mit seinem Ausschei-
den bzw. wenn es eine juristische Person vertritt, mit deren Ausscheiden 
aus dem Verein oder der Abberufung des Vertreters durch die juristische 
Person aus dem Verein. 

(5) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens drei seiner Mit-
glieder anwesend sind. Beschlüsse werden einstimmig gefasst. Für die 
Sitzungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats gelten §12 Abs. 1 bis Abs. 
6 der Satzung entsprechend.  

(6) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte mit einfacher Mehrheit seinen 
Vorsitzenden und einen oder mehrere Stellvertreter. 

(7) Sofern kein Mitglied des Aufsichtsrats widerspricht, können Mitglieder 
des Vorstands und der Vorsitzende des Fachbeirats an Sitzungen des 
Aufsichtsrats teilnehmen. 

§ 14 Zuständigkeit des Aufsichtsrats 

Der Aufsichtsrat hat die Aufgabe, über wichtige Vereinsangelegenheiten zu 
beraten und zu beschließen, sowie über den Vorstand Aufsichtsfunktionen 
auszuüben. Insbesondere ist er für folgende Aufgaben zuständig: 
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(a) Bestellung und Widerruf des Vorstands und des Fachbeirats 

(b) Beschlussfassung über die Aufnahme und den Ausschluss von 
Stammmitgliedern; 

(c) Beschlussfassung über die in § 9 Abs. 3 aufgelisteten Rechtsgeschäfte  

(d) Beschlussfassung über die Festsetzung der Mitgliedsbeiträge 

(e) Beschlussfassung über die Änderung des Status eines „Chipdesign Ger-
many“-Mitglieds im Sinne von § 5 Abs. 4; 

(f) Beschlussfassung in sonstigen Angelegenheiten von besonderer Bedeu-
tung auf Antrag des Vorstands. 

§ 15 Fachbeirat 

(1) Der Fachbeirat besteht aus den drei jeweiligen Mitgliedern des Vor-
stands als ständige, nicht stimmberechtigte Mitglieder des Fachbeirats 
sowie dem Vorsitzenden des Fachbeirats und den ordentlichen Mitglie-
dern des Fachbeirats. Der Aufsichtsrat bestimmt die Anzahl der Mitglie-
der des Fachbeirats. Die Mitglieder des Fachbeirats sowie der Vorsit-
zende des Fachbeirats werden vom Aufsichtsrat auf die Dauer von 2 Jah-
ren gewählt. Zu Mitgliedern des Fachbeirats können nur Mitglieder des 
Vereins gewählt werden oder – sofern das Vereinsmitglied eine juristi-
sche Person ist, nur eine natürliche Person als Vertreter dieser juristi-
schen Person.  

(2) Das Amt eines Mitglieds des Fachbeirats endet auch mit seinem Aus-
scheiden aus dem Verein oder mit dem Ausscheiden der von ihm vertre-
tenen juristischen Person aus dem Verein oder mit seiner Abberufung 
durch die juristische Person, die er vertritt. 

(3) Der Fachbeirat ist beschlussfähig, wenn mindestens 2/3 Mitglieder an-
wesend sind. Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit der 
anwesenden Mitglieder gefasst. Für die Sitzungen und Beschlüsse des 
Fachbeirats gilt § 12 Abs. 1 bis Abs. 6 der Satzung entsprechend. 

(4) Der Fachbeirat hat die Aufgabe, den Aufsichtsrat zu unterstützen und ins-
besondere in fachlicher Hinsicht Themen zu steuern, Projekte zu planen 
und zu überwachen sowie Projektvorschläge fachlich zu begutachten. 

§ 16 Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt. Die Mitgliederver-
sammlung ist vom Vorstand in Textform unter Einhaltung einer Frist von 
drei Wochen einzuberufen. Die Einladung soll, soweit möglich, per E-Mail 
oder anderem digitalen Kommunikationsmittel erfolgen. Die Frist beginnt 
mit der Absendung der Einladung an die letzte bekannte E-Mail-Adresse 
oder die letzte bekannte Mitgliederanschrift. Die Einberufung der 
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Versammlung muss den Gegenstand der Beschlussfassung bezeichnen. 
Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die erst in der Mitglieder-
versammlung gestellt werden, beschließt die Mitgliederversammlung mit 
der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Die Mitgliederversammlung 
hat insbesondere die Aufgabe, den Beschluss zur Auflösung des Vereins 
zu fassen, sowie Zweckänderungen des Vereins zu beschließen. 

(2) Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschluss-
fähig. 

(3) Die außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen,  

(a) wenn es das Interesse des Vereins erfordert; oder 

(b) wenn die Einberufung von einem Viertel der Mitglieder unter Angabe 
des Zwecks und der Gründe verlangt wird. 

(4) Der Versammlungsleiter und der Protokollführer werden mit einfacher 
Mehrheit bestimmt. Zur Beschlussfassung über die Auflösung des Ver-
eins ist die Anwesenheit von 4/5 der stimmberechtigten Vereinsmitglie-
der sowie die Mehrheit von 4/5 der erschienenen Mitglieder erforderlich. 
Stimmberechtigt sind nur Stammmitglieder, die mindestens drei Monate 
vor der Mitgliederversammlung rechtmäßig in den Verein aufgenommen 
wurden. Ist die Mitgliederversammlung nicht beschlussfähig, so ist eine 
weitere Mitgliederversammlung mit derselben Tagesordnung einzuberu-
fen. Die weitere Versammlung hat frühestens vier Wochen, spätestens 
vier Monate nach dem ersten Versammlungstag stattzufinden. Die neue 
Versammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder 
beschlussfähig. Die Einladung zu jener Versammlung muss einen Hin-
weis auf die erleichterte Beschlussfähigkeit enthalten. 

(5) Stimmberechtigte Mitglieder können ein anderes stimmberechtigtes Mit-
glied zur Ausübung ihres Stimmrechts bevollmächtigen. Ein stimmbe-
rechtigtes Mitglied kann nicht mehr als drei Stimmrechte gleichzeitig aus-
üben. Die Bevollmächtigung bedarf der Schriftform und ist zu Beginn der 
Versammlung dem Versammlungsleiter vorzulegen. Die Vertretung ist in 
das Protokoll aufzunehmen. 

(6) Zur Änderung des Zwecks des Vereins (§ 3 der Satzung) ist die Zustim-
mung aller Mitglieder des Vereins notwendig; die Zustimmung der nicht 
erschienenen Mitglieder muss innerhalb von drei Monaten nach Be-
schlussfassung schriftlich dem Vorstand vorliegen. 

(7) Es wird durch Handzeichen abgestimmt. Auf Antrag von mindestens 5 
Anwesenden ist schriftlich und geheim abzustimmen. Bei der Beschluss-
fassung entscheidet die Mehrheit der erschienenen Mitglieder. Stimm-
enthaltungen der erschienenen Mitglieder zählen als Nein-Stimmen. Bei 
Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 

(8) Über die in der Versammlung gefassten Beschlüsse ist eine Niederschrift 
aufzunehmen. Die Niederschrift ist vom Versammlungsleiter und vom 
Protokollführer zu unterschreiben. Wenn mehrere Versammlungsleiter 
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tätig waren, unterzeichnet der letzte Versammlungsleiter die ganze Nie-
derschrift. Jedes Mitglied ist berechtigt, die Niederschrift einzusehen. 

(9) Die Mitgliederversammlung ist nach Möglichkeit in Präsenz durchzufüh-
ren. Der Vorstand kann jedoch nach seinem Ermessen beschließen und 
in der Einladung mitteilen, dass 

(a) die Teilnehmer an der Mitgliederversammlung ohne Anwesenheit an 
einem Versammlungsort teilnehmen und ihre Mitgliederrechte im 
Wege der elektronischen Kommunikation ausüben können (hybride 
Versammlung) oder 

(b) die Mitgliederversammlung ohne Anwesenheit an einem Versamm-
lungsort im Wege der elektronischen Kommunikation durchgeführt 
wird (virtuelle Versammlung). Im Übrigen gelten die gleichen Anfor-
derungen an die Einladung und für die Beschlussfähigkeit und die 
gleichen Zustimmungsquoren zur Fassung von Beschlüssen wie bei 
Präsenzversammlungen nach den Bestimmungen dieser Satzung. 

§ 16 Abs. 7 dieser Satzung gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass an 
die Stelle des Handzeichens ein der Versammlungsform angemessenes 
Abstimmungszeichen tritt, das vom Versammlungsleiter bestimmt wird. 

(10) Der Vorstand kann beschließen, dass über Anträge im Umlaufverfahren 
abgestimmt wird. Ein Beschluss im Umlaufverfahren ist gültig, wenn alle 
stimmberechtigten Mitglieder beteiligt wurden. Im Beschluss ist eine 
Frist zur Abstimmung zu setzen. Der Beschluss ist angenommen, wenn 
innerhalb der gesetzten Frist mindestens ¾ der stimmberechtigten Mit-
glieder in Schrift- oder Textform für den Antrag gestimmt haben. 

§ 17 Auflösung des Vereins 

(1) Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aufgelöst 
werden.   

(2) Die Liquidation erfolgt durch den Vorstand. 

(3) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins fällt das Vereinsvermögen an 
die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, die es unmittelbar 
und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. Im 
Falle der Überführung des edacentrum in eine neue Rechtsform bleibt 
das Vereinsvermögen beim edacentrum. 

(4) Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn der Verein 
aus einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit ver-
liert. 

 


